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Trägerinformation zum Start des ISBJ-Trägerportal 2.0 – Nachtrag 

 

Sehr geehrte Trägervertretungen, 

im Rahmen des Projektes ISBJ-ReDesign stellen wir Ihnen ab dem 10. März 2026 das 
neue ISBJ Trägerportal 2.0 zur Verfügung. Damit wird der in den letzten Jahren zur 
Erfüllung der IKT-Vorgaben des Landes Berlin durchgeführte Prozess der technischen 
Modernisierung der ISBJ-KiTa-Verfahren abgeschlossen.  

Nachdem im letzten Jahr zunächst die alte Kitaanwendung durch die Fachanwendung 
KiTa 2.0 (inkl. einer IKT-konformen Betriebsumgebung) abgelöst wurde, erfolgt nunmehr 
der Austausch der Portallandschaft. Die Einführung des Trägerportals 2.0, die ursprüng-
lich unmittelbar nach Produktivsetzung der Fachverfahren KiTa 2.0 (Kita, Kindertages-
pflege, eFöB) geplant war, wurde auf Grund der großen Schwierigkeiten in der Folge der 
Migration verschoben um sich auf die notwendige Fehlerbehebung zu konzentrieren.  

Mittlerweile konnten die Fachanwendungen KiTa 2.0 nicht zu Letzt Dank Ihrer Rückmel-
dungen und Ihrer Unterstützung weitgehend stabilisiert werden. Damit sind jetzt die 
Voraussetzungen für die Einführung des Trägerportals 2.0 gegeben.  

Tatsächlich bietet das Trägerportals 2.0 eine Reihe neuer Funktionen, die zu einer deut-
lichen Erleichterung Ihrer Arbeit beitragen werden: So ist das neue Portal intuitiver zu be-
dienen und zugleich deutlich übersichtlicher, transparenter und aktueller in der Darstel-
lung von Verträgen. Beispielsweise sehen Sie künftig, ob für ein Kind ein BuT-Pass hinter-
legt wurde und für welchen Zeitraum dieser gilt. Diese Funktion wurde im Hinblick auf den 
Partizipationszuschlag implementiert, um Ihnen eine bessere Übersicht zu ermöglichen.  

Zudem versendet das Trägerportal 2.0 im Rahmen der Vertragsbearbeitung wieder auto-
matische Mails, die Auskunft über den Stand der Datenverarbeitung geben. Sie werden 



 

 

Seite 2 von 2 

somit sowohl über fehlerhafte Dateneingaben sowie den Stand der Bearbeitungen von 
Gutscheinen im Jugendamt unverzüglich informiert. Diese Mails werden automatischen 
vom System generiert und erfolgen unabhängig vom Versand der Mitteilungen in den 
Dokumententresor. 

Mit dem Trägerportal 2.0 wird Ihnen auch die überarbeitete Freiplatzmeldung bereitge-
stellt. Diese ermöglicht Ihnen ab sofort, aktive Freiplatzmeldungen anzugeben, die dann 
unmittelbar im Kita-Navigator angezeigt werden. Eltern erhalten so einfach Kenntnis über 
verfügbare Platzkapazitäten. Damit wollen wir gleichermaßen die Zugänglichkeit zu den 
Angeboten für die Familien und die Auslastung der Angebote stärken.  

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie bitten, möglichst zeitnah von der neuen Frei-
platzmeldung Gebrauch zu machen und u. a. Angebote für die Zielgruppe der „Nicht-
Kita-Kinder“ nach §§ 55 SchulG anzuzeigen und damit den lfd. Prozess der Vermittlung 
zu unterstützen.  

Die notwendigen Anleitungen zum Umgang mit dem Trägerportal 2.0 haben wir Ihnen 
bereits am 24. Februar 2026 zugesandt und am 26. Februar 2026 auf der ISBJ-Fach-
verfahrensseite auf Berlin.de veröffentlicht. 

Uns ist bewusst, dass die im Zusammenhang mit der Einführung des Fachverfahrens Kita 
2.0 aufgetretenen Probleme eine außerordentliche Belastung für Sie darstellen. Hierfür 
bitte ich an dieser Stelle nochmals um Entschuldigung.  

Anders als bei der letztjährigen Maßnahme, die eine gleichzeitige Migration der 
Fachverfahren, der Betriebsumgebung und der Altdaten umfasste, sind mit der nun 
geplanten Einführung des Trägerportals 2.0 keine Anpassungen der Datenbanken bzw. 
des Datenbestands verbunden. Der Datenaustausch zwischen Fachanwendung und 
Trägerportal erfolgt vielmehr in der bisherigen Weise.  

Um Ihnen gleichwohl die Möglichkeit der Eingewöhnung zu geben und zugleich den lau-
fenden Prozess der Nacherfassung von Verträgen zu unterstützen, haben wir zusammen 
mit den Vertragspartnern der RV Tag beschlossen, die in § 6 Abs. 3 RV Tag vorgesehene 
Ausschlussfrist für Meldungen einmalig auf den 30. April 2026 zu verschieben.  

Wir danken Ihnen nochmals für Ihre Geduld und Ihre Unterstützung.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Holger Schulze 
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